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Erweiterung der Geschwindigkeitsreduzierung von 30 km/h in der Hans-Liebherr-Straße 
 

I.   Information 

 

Mit dem Bebauungsplan "Räumliches Bildungszentrum / Wilhelm-Leger-Straße" wurde zum 

Schutz der Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Hans-Liebherr-Straße 

vom Bahngelände bis nach der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr Richtung Mühlweg/Rollinstraße 

auf 30 km/h festgesetzt. 

 

Seit Beginn des Schulbetriebes am Räumlichen Bildungszentrum werden regelmäßig Verkehrsbe-

obachtungen durchgeführt. Insbesondere am Unterrichtsende herrscht reger Betrieb an allen 

Haltestellen. Auch an der Haltestelle in der Hans-Liebherr-Straße drängt sich eine große Menge 

Schüler auf den Gehweg und wartet auf den Bus. 

 

Die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h wird in der Hans-Liebherr-Straße un-

mittelbar nach der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr Richtung Mühlweg/Rollinstraße aufgehoben. 

Gleich im Anschluss daran befindet sich die Haltestelle RBZ Steig 3.  

 

Um mögliche Gefahrenstellen zu beseitigen, wurden im Rahmen der Verkehrsschau am 

09.10.2013 die Haltestellen RBZ Steig 1 – 3 vor Ort besichtigt. Die Verkehrsschau bemängelte, 

dass unmittelbar vor der Haltestelle RBZ Steig 3 die Geschwindigkeitsreduzierung aufgehoben 

wird. Zum Schutz der Verkehrsteilnehmer, insbesondere der Schüler, empfiehlt die Verkehrsschau 

deshalb, die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h bis zur Einmündung in den 

Kreisverkehr Mühlweg/Rollinstraße zu verlängern.  

 

Diese Maßnahme ist ohne größere Veränderungen an dieser Straße möglich. Auch die Einschrän-

kung der Verkehrsteilnehmer ist auf Grund der kurzen Distanz zwischen den beiden Kreisverkeh-

ren als gering anzusehen. Die Straßenverkehrsbehörde wird die Empfehlung der Verkehrsschau 

umsetzen. 

 

 

 

Ludwig 

 

 

Anlage 
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